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 Veröffentlicht am 22.03.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §89a Abs2;

StVO 1960 §89a Abs2a;

Rechtssatz

Eine für bestimmte Zwecke gewidmete Halteverbotszone darf nicht gleichsam "zentimeterweise" von nicht

berechtigten Fahrzeugen in dem Sinne vermindert werden, dass berechtigte Fahrzeuge nur unter komplizierten

Fahrmanövern dort halten oder parken können. Wenn man bei solchen Halteverbotszonen eine abstrakte Möglichkeit

der Beeinträchtigung berechtigter Fahrzeuge zur Entfernung anderer Fahrzeuge genügen lässt, kann es nicht darauf

ankommen, ob im konkreten Fall berechtigte Fahrzeuge unter Ausnützung besonderer Fahrkünste des Lenkers und

unter größerem Zeitaufwand vielleicht doch noch dort halten oder parken könnten.
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